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 Veröffentlicht am 26.03.1996

Index

20/05 Wohnrecht Mietrecht

Norm

WEG 1975 §13 Abs2 Z2;

Rechtssatz

Die Geschoßdecke oberhalb eines Traforaumes im Keller, die von einem Bauvorhaben erfaßt ist, ist ein gemeinsamer

Teil der Liegenschaft iSd § 13 Abs 2 Z 2 WEG 1975 (Hinweis SZ 49/52 betre end die Außenwand eines Hauses mit

Eigentumswohnungen und B OGH vom 22.9.1993, 5 Ob 57/93, RdW 1993, 366 betre end die Geschoßzwischendecke

zweier übereinanderliegender Eigentumswohnungen). Hiebei kann es keine Rolle spielen, wenn die

Geschoßzwischendecke nicht zwei übereinanderliegende Eigentumswohnungen, sondern eine Eigentumswohnung

von einer gemeinsamen Anlage trennt.
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